
BVGer D-7650/2009 vom 18. September 2012
Bundesverwaltungsgericht, 2012-09-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7650_2009

FR: TAF D-7650/2009 du 18 septembre 2012

IT: TAF D-7650/2009 del 18 settembre 2012

Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt
nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen



ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4
Der Beschwerdeführer begründet sein zweites Asylgesuch ausschliesslich mit
exilpolitischen Aktivitäten. Subjektive Nachfluchtgründe sind gemäss Praxis dann
anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder
Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne
von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten
zwar gemäss Art. 54 AsylG kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig
aufgenommen. Massgebend ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des
Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr in den
Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit
die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7
AsylG). Der Asylausschlussgrund von Art. 54 AsylG ist absolut zu verstehen und mithin
unabhängig davon anzuwenden, ob Nachfluchtgründe missbräuchlich gesetzt worden sind
oder nicht. Es ist daher nicht entscheidend, welchen mutmasslichen Zweck die
asylsuchende Person durch ihre exilpolitischen Tätigkeiten zu erreichen versucht hat (vgl.
dazu BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352).

E. 5
Es ist zunächst festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im ersten Asylverfahren keine
asylrelevanten Vorfluchtgründe glaubhaft machen konnte. Allerdings wurde die Haft im
Jahre 2003 sowie ein gewisses Engagement für sozialkritische Anliegen verbunden mit der
Teilnahme an entsprechenden Anlässen nicht per se für unglaubhaft erachtet. So sei er in
der Lage gewesen, teilweise substanziierte, mit Realkennzeichen behaftete Angaben zu
zwei Protestveranstaltungen zu machen. Entsprechend könne durchaus davon ausgegangen
werden, dass er zumindest im Umfeld solcher Manifestationen in Erscheinung getreten sei.
Beizupflichten sei ihm auch insofern, als namentlich nach den verbreiteten
Studentenunruhen in G._______ an sich friedliche, primär gegen schlechte
Anstellungsbedingungen gerichtete Kundgebungen von Lehrern in Anbetracht der generell
repressiven Situation vor Ort durch die Behörden als genuin regimefeindlich empfunden
worden seien und würden. Bei der Beurteilung der Verfolgungsgefahr wegen subjektiver
Nachfluchtgründe kam das Gericht zum Schluss, es sei aufgrund seiner Vorbringen nicht
davon auszugehen, dass er bereits vor der Ausreise die Aufmerksamkeit der iranischen
Behörden in relevantem Ausmass auf sich gezogen habe (vgl. zum Ganzen Bst. J.
vorstehend).

E. 6.1



Betreffend Relevanz von subjektiven Nachfluchtgründen für eine allfällige Verfolgung
kann zum einen nach wie vor auf die Erwägungen unter Bst. J.b sowie auf BVGE 2009/28
E. 7. verwiesen werden. Die Menschenrechtssituation im Iran ist seit längerer Zeit schlecht
und es gibt keine Hinweise darauf, dass sich dies in nächster Zeit ändern wird (a.a.O. E.
7.3.1 S. 354 ff.). Diese Einschätzung wird durch ein kürzlich ergangenes Urteil des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) bestätigt (Urteil
I._______._______. und andere gegen J._______ vom 15. Mai 2012; Nr. 52077/10).

E. 6.2
Mit Urteil vom 16. Februar 2009 verneinte das Bundesverwaltungsgericht beim
Beschwerdeführer eine Gefährdung wegen subjektiver Nachfluchtgründe. Das Dossier des
Beschwerdeführers zu seinen politischen Aktivitäten in der Schweiz könne insofern mit
denjenigen einer Vielzahl seiner Landsleute in Übereinstimmung gebracht werden, als sich
seine politische Tätigkeit kaum von den üblichen Aktivitäten anderer Iraner abhebe. Im
aktuellen Zeitpunkt und mithin dreieinhalb Jahre später ist an sich keine entscheidende
Schärfung seines politischen Profils erkennbar. So hatte er bei der Anhörung vom 29.
Oktober 2009 - wenn auch möglicherweise etwas missverständlich - ausgesagt, eine
gewisse Funktion innerhalb der DVF nicht mehr beziehungsweise nicht mehr als
eigentlicher Funktionär auszuüben (B 7/12 Antworten 21 ff. 36 und 69). Andererseits legte
er dar, (...) 2009 im Netz zwei (weitere) Internetartikel veröffentlich zu haben. Gemäss den
eingereichten Belegexemplaren geschah dies unter Angabe seines Namens samt Foto.
Insbesondere wurde anlässlich einer Protestveranstaltung im (...) 2009 ein Bild von ihm
erstellt, welches in der Folge (...) gut einsehbar war. Die Erwägung im angefochtenen
Entscheid zu den "schulfotomässigen Gruppenaufnahmen" trifft auf den Beschwerdeführer
damit nicht zu. Auf den publizierten Bildern ist der Beschwerdeführer leicht zu erkennen,
und angesichts der Prominenz dieser Publikationen dürfte dies das Interesse des iranischen
Regimes geweckt haben. Auch ohne eigentliche Veränderung des politischen Profils fällt
des Weiteren ins Gewicht, dass er sich seit bald sieben Jahren in der Schweiz aufhält und
sich an unzähligen regimefeindlichen Kundgebungen verbunden mit entsprechenden
Bildern im Internet beteiligt hat. Dass sein Vater seinetwegen im Iran behördlich kontaktiert
wurde, erscheint - so auch im Lichte der im zitierten EGMR-Urteil hervorgehobenen
Internet-Kontrolle der iranischen Behörden - als keineswegs ausgeschlossen. Insgesamt
weist er nunmehr ein politisches Profil auf, welches den Argwohn der iranischen
Sicherheitskräfte im Sinne einer Identifizierung und Fichierung als zwar nicht
hochkarätigen, aber durchaus ernst zu nehmenden Regimegegner erweckt haben dürfte. Er
vermittelt demnach insgesamt das Bild einer kommunikationsprofilierten Person mit klar
definierten Vorstellungen und einem Agitationspotential, welches in den Augen des irani-
schen Regimes durchaus als gefährlich und systemuntergrabend aufgefasst werden kann.
Aus dem Gesagten ergibt sich vor dem Hintergrund der greifbaren Informationen zur
Menschenrechtslage im Iran, dass der Beschwerdeführer berechtigterweise befürchten
muss, bei einer Rückkehr ins Heimatland als Folge seiner Exilaktivitäten strafrechtlich
belangt, dabei in Haft genommen und einer flüchtlingsrechtlich relevanten Gefährdung des
Leibes, des Lebens und der Freiheit ausgesetzt zu werden. Damit erfüllt der
Beschwerdeführer sämtliche kumulativ erforderlichen Kriterien der Flüchtlingseigenschaft
im Sinne der Definition von Art. 3 AsylG.

E. 7



Zusammenfassend ist unter diesen Umständen festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer
gelungen ist, das Bestehen subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG
überwiegend glaubhaft zu machen, und er damit die Voraussetzungen für die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Im Weiteren bestehen gemäss Aktenlage keine
Ausschlussgründe im Sinne von Art. 1 F des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30). Im Sinne von Art. 54 AsylG ist er jedoch
vom Asyl auszuschliessen.

E. 8.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 8.2
Der Beschwerdeführer verfügt mittlerweile über eine Aufenthaltsbewilligung B. Die mit der
angefochtenen Verfügung angeordnete Wegweisung ist damit hinfällig.

E. 9
Die Beschwerde ist betreffend der beantragten Feststellung der Flücht-lingseigenschaft
demnach gutzuheissen und das BFM anzuweisen, den Beschwerdeführer als Flüchtling
anzuerkennen.

E. 10
Diesen Erwägungen gemäss hat die Vorinstanz zu Unrecht Gebühren für das
vorinstanzliche Verfahren erhoben, weshalb die angefochtene Verfügung auch
diesbezüglich aufzuheben ist (vgl. Art. 17b AsylG). Sollte der Beschwerdeführer die
erhobene Gebühr bereits beglichen haben, hat das BFM diese zurückzuerstatten.

E. 11.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen.

E. 11.2
Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen
erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Nachdem sich der notwendige Vertretungsaufwand aufgrund der Aktenlage
hinreichend zuverlässig abschätzen lässt, erübrigt sich die Einholung einer Kostennote. Die
von der Vorinstanz auszurichtende Parteientschädigung ist unter Berücksichtigung der
massgebenden Bemessungsfaktoren von Amtes wegen auf Fr. 2'800.- festzusetzen (Art. 14
Abs. 2 VGKE). (Dispositiv nächste Seite)
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